
I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 389/2012 DES RATES 

vom 2. Mai 2012 

über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern und zur 
Aufhebung von Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 113, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 2 ), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 des Rates vom 
16. November 2004 über die Zusammenarbeit der Ver
waltungsbehörden auf dem Gebiet der Verbrauchsteu
ern ( 3 ) ist ein gemeinsames System vorgesehen, dem zu
folge die Mitgliedstaaten einander Amtshilfe gewähren 
und mit der Kommission zusammenarbeiten, um eine 
ordnungsgemäße Anwendung der Verbrauchsteuervor
schriften und die Bekämpfung der Verbrauchsteuerhinter
ziehung und der daraus resultierenden Wettbewerbsver
zerrungen im Binnenmarkt zu gewährleisten. Aufgrund 
der gesammelten Erfahrungen und der jüngsten Entwick
lungen sind verschiedene Änderungen an der Verordnung 
nötig. Wegen der Vielzahl der erforderlichen Änderungen 
sollte die Verordnung aus Gründen der Klarheit vollstän
dig ersetzt werden. 

(2) Zur Vollendung des Binnenmarktes ist auch weiterhin ein 
System der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern erforderlich, das 
alle Aspekte der Vorschriften über die Anwendung von 

Verbrauchsteuern auf die Waren erfasst, die in Artikel 1 
der Richtlinie 2008/118/EG des Rates vom 16. Dezember 
2008 über das allgemeine Verbrauchsteuersystem ( 4 ) ge
nannt sind. 

(3) Die Rolle der elektronischen Datenübermittlung beim 
Austausch von Informationen muss aus Effizienz-, Zeit- 
und Kostengründen ausgeweitet werden. Da sich be
stimmte Ersuchen ständig wiederholen und innerhalb 
der Union eine große Sprachenvielfalt herrscht, muss si
chergestellt werden, dass beim Informationsaustausch zu
nehmend Standardformate zum Einsatz kommen, um so 
eine schnellere Bearbeitung der Auskunftsersuchen zu er
möglichen. Dies lässt sich am besten durch eine systema
tischere Verwendung des EDV-gestützten Systems errei
chen, das durch die Entscheidung Nr. 1152/2003/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 
2003 über die Einführung eines EDV-gestützten Systems 
zur Beförderung und Kontrolle der Beförderung ver
brauchsteuerpflichtiger Waren ( 5 ) eingerichtet wurde. Die
ses System bietet mittlerweile weit größere Möglichkeiten 
als beim Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 2073/2004 und wird zudem fortlaufend weiterent
wickelt. Die Mitgliedstaaten sollten daher verpflichtet 
werden, das System wann immer möglich zu verwenden. 

(4) Der Austausch von Informationen über Verbrauchsteuer
angelegenheiten muss möglichst breit angelegt sein, da
mit ein wirklichkeitsgetreues Bild der Verbrauchsteuersi
tuation bestimmter Personen gezeichnet werden kann, 
wobei es den Mitgliedstaaten aber nicht gestattet ist, Be
weisausforschungen („fishing expeditions“) anzustellen 
oder um Informationen zu ersuchen, deren Relevanz 
für die Verbrauchsteuersituation einer bestimmten Person 
oder einer bestimmbaren Personengruppe oder eines be
stimmbaren Personenkreises unwahrscheinlich ist. 

(5) Es ist erforderlich, dass die Bestimmungen der Verord
nung (EG) Nr. 2073/2004 bezüglich einer einzigen Kon
taktstelle in jedem Mitgliedstaat beibehalten werden, da
mit eine angemessene Koordinierung der Informations
ströme gewährleistet werden kann. Da aus Effizienzgrün
den möglicherweise mehr direkte Kontakte zwischen den
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Verwaltungen und Beamten der Mitgliedstaaten notwen
dig werden, sollten zudem die Bestimmungen über die 
Beauftragung und die Benennung zuständiger Beamter 
beibehalten werden. 

(6) Damit die erforderlichen Informationen rechtzeitig zur 
Verfügung stehen, sollten die Bestimmungen der Verord
nung (EG) Nr. 2073/2004, die die ersuchte Behörde dazu 
verpflichten, möglichst rasch, in jedem Fall jedoch unter 
Wahrung einer bestimmten Frist, zu handeln, beibehalten 
werden. Allerdings sollte die Frist für die Übermittlung 
von Informationen, die dem ersuchten Mitgliedstaat be
reits vorliegen, kürzer sein als die ansonsten übliche Frist. 

(7) Zur wirksamen Kontrolle der Verbrauchsteuerverfahren 
bei der grenzüberschreitenden Beförderung ist es notwen
dig, auch weiterhin die Möglichkeit gleichzeitiger Prüfun
gen durch die Mitgliedstaaten sowie die Anwesenheit von 
Beamten eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines an
deren Mitgliedstaats im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden vorzusehen. 

(8) Die Lösung von Problemen in Verbindung mit der grenz
überschreitenden Zustellung von Verwaltungsentschei
dungen und -maßnahmen sollte weiterhin gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 2073/2004 erfolgen, die deshalb beibehalten werden 
sollten. 

(9) Zur wirksamen Bekämpfung von Verbrauchsteuerbetrug 
sollte weiterhin ein Informationsaustausch ohne vorheri
ges Ersuchen möglich sein, die entsprechenden Bestim
mungen sollten deshalb beibehalten werden. Um diesen 
Austausch zu erleichtern, sollte festgelegt werden, welche 
Arten von Informationen verbindlich auszutauschen sind. 

(10) Den Mitgliedstaaten sollte weiterhin die Möglichkeit ge
geben werden, Informationen, die für die korrekte An
wendung der Verbrauchsteuervorschriften erforderlich 
sind, jedoch nicht unter den automatischen Informations
austausch fallen, fakultativ auszutauschen. 

(11) Rückmeldungen sind ein angemessenes Mittel, um eine 
kontinuierliche Qualitätsverbesserung der ausgetauschten 
Informationen zu gewährleisten. Es sollte daher ein Rah
men für die Übermittlung solcher Rückmeldungen einge
richtet werden. 

(12) Die elektronische Speicherung bestimmter vorgegebener 
Daten über die Zulassung von Wirtschaftsbeteiligten und 
Steuerlagern durch die Mitgliedstaaten ist für das ord
nungsgemäße Funktionieren des Verbrauchsteuersystems 
und die Betrugsbekämpfung unerlässlich. Sie ermöglicht 
den raschen Austausch dieser Daten zwischen den Mit
gliedstaaten und den automatisierten Zugang zu ihnen. 
Dies lässt sich dadurch erreichen, dass bereits in den 
nationalen EDV-gestützten Verbrauchsteuersystemen ent
haltene Informationen verwendet, Risikoanalysen zur 
besseren Nutzung der in den Mitgliedstaaten gespeicher
ten Informationen über die Wirtschaftsbeteiligten und die 
von ihnen durchgeführten Beförderungen verbrauchsteu
erpflichtiger Waren innerhalb der Union entwickelt sowie 
eine Reihe von Informationen über die Steuerpflichtigen 

und ihre Transaktionen aufgenommen werden. Da die 
Verfahren zur Festsetzung oder Beitreibung von Ver
brauchsteuern sowie die Verjährungsfristen und sonstigen 
Fristen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich 
sind, ist es zur Gewährleistung einer wirksamen gegen
seitigen Amtshilfe bei der Anwendung der Verbrauch
steuervorschriften in grenzübergreifenden Fällen notwen
dig, einen Mindestzeitraum vorzusehen, während dessen 
jeder Mitgliedstaat zur Speicherung dieser Informationen 
verpflichtet sein sollte. 

(13) Um die Verlässlichkeit der in den elektronischen Daten
banken gespeicherten Informationen zu gewährleisten, 
sollten Bestimmungen hinsichtlich ihrer regelmäßigen 
Aktualisierung getroffen werden. 

(14) Den Wirtschaftsbeteiligten sollte die Möglichkeit gegeben 
werden, die für die Beförderung verbrauchsteuerpflichti
ger Waren erforderlichen Überprüfungen zügig durch
zuführen. Sie sollten in der Lage sein, sich die Gültigkeit 
von Verbrauchsteuernummern durch ein von der Kom
mission verwaltetes und aus den nationalen Datenbanken 
gespeistes Zentralverzeichnis elektronisch bestätigen zu 
lassen. 

(15) Einzelstaatliche Bestimmungen über das Bankgeheimnis 
könnten die Effizienz der in dieser Verordnung vorgese
henen Mechanismen beeinträchtigen. Den Mitgliedstaaten 
sollte daher nicht erlaubt sein, die Übermittlung von 
Informationen allein auf der Grundlage derartiger Bestim
mungen zu verweigern. 

(16) Diese Verordnung sollte andere auf Unionsebene erlas
sene Maßnahmen zur Bekämpfung von Unregelmäßigkei
ten und Betrug im Bereich der Verbrauchsteuer nicht 
beeinträchtigen, sondern vielmehr ergänzen. 

(17) Im Interesse der Klarheit ist es zweckmäßig, in dieser 
Verordnung zu bestätigen, dass im Falle von mit Geneh
migung oder auf Antrag einer Justizbehörde erhaltenen 
Informationen oder Unterlagen die Übermittlung dieser 
Informationen oder Unterlagen an die zuständige Be
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Genehmigung 
durch die Justizbehörde bedarf, sofern eine solche Geneh
migung nach dem Recht des übermittelnden Mitglied
staats vorgeschrieben ist. 

(18) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz na
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten und zum freien Datenverkehr ( 1 ) regelt die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mit
gliedstaaten im Rahmen der vorliegenden Verordnung. 
Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 2 ) 
regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Kommission im Rahmen der vorliegenden Verord
nung.

DE L 121/2 Amtsblatt der Europäischen Union 8.5.2012 

( 1 ) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
( 2 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.



(19) Der Informationsaustausch mit Drittländern hat sich für 
die ordnungsgemäße Anwendung der Verbrauchsteuer
vorschriften als vorteilhaft erwiesen und sollten daher 
beibehalten werden. Die Richtlinie 95/46/EG legt für 
die Übermittlung von Informationen an Drittländer spe
zifische Bedingungen fest, welche die Mitgliedstaaten be
folgen müssen. 

(20) Zur wirksamen Anwendung der Verordnung kann es er
forderlich sein, bestimmte Rechte und Pflichten nach der 
Richtlinie 95/46/EG, insbesondere die Rechte nach deren 
Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 und Arti
kel 21, einzuschränken, um vor dem Hintergrund der 
potenziellen Einnahmeausfälle für die Mitgliedstaaten 
und angesichts der wesentlichen Bedeutung der von der 
vorliegenden Verordnung erfassten Informationen für die 
wirksame Betrugsbekämpfung die wichtigen wirtschaftli
chen und finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten zu 
schützen. Da bei mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten oder 
Betrugsfällen auf dem Gebiet der Steuern Beweismaterial 
sichergestellt und verhindert werden muss, dass die kor
rekte Bewertung der Einhaltung der Verbrauchsteuervor
schriften behindert wird, kann es notwendig sein, die 
Pflichten der für die Verarbeitung der Daten verantwort
lichen Stellen und die Rechte der betroffenen Personen in 
Bezug auf die Informationsvermittlung, den Datenzugang 
und die Mitteilung der Verarbeitungsvorgänge während 
des Austauschs personenbezogener Daten gemäß dieser 
Verordnung einzuschränken. Die Mitgliedstaaten sollten 
verpflichtet werden, derartige Einschränkungen vorzuneh
men, soweit sie erforderlich und angemessen sind. 

(21) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung be
stimmter Artikel dieser Verordnung herzustellen und 
um die Hauptkategorien von Daten zu bestimmen, die 
gemäß dieser Verordnung zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht werden können, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Be
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 1 ), ausgeübt werden. 

(22) Da diese Durchführungsrechtsakte Maßnahmen von all
gemeiner Tragweite im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 darstel
len, sollte bei ihrem Erlass das Prüfverfahren zur Anwen
dung gelangen. 

(23) Es ist notwendig, das Funktionieren der vorliegenden Ver
ordnung zu überwachen und zu bewerten. Daher sollten 
Vorkehrungen für die Erhebung statistischer und anderer 
Daten durch die Mitgliedstaaten sowie die Erstellung re
gelmäßiger Berichte durch die Kommission getroffen wer
den. 

(24) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verein
fachung und der Ausbau der Verwaltungszusammen
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die einen harmoni
sierten Ansatz erfordern, auf Ebene der Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher 
wegen der erforderlichen Einheitlichkeit und Wirksamkeit 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritäts
prinzips tätig werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(25) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrech
ten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere 
mit dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 
(Artikel 8). In Anbetracht der in dieser Verordnung dar
gelegten Beschränkungen geht die Verarbeitung solcher 
Daten im Rahmen der Verordnung nicht über den zum 
Schutz der berechtigten steuerlichen Interessen der Mit
gliedstaaten notwendigen und verhältnismäßigen Umfang 
hinaus. 

(26) Die Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 sollte aufgehoben 
werden. 

(27) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört 
und hat eine Stellungnahme abgegeben ( 2 ) — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Modalitäten, nach denen die 
in den Mitgliedstaaten für die Anwendung der Verbrauchsteuer
vorschriften zuständigen Behörden untereinander und mit der 
Kommission zusammenarbeiten, um die Einhaltung der genann
ten Vorschriften zu gewährleisten. Zu diesem Zweck werden in 
dieser Verordnung Regeln und Verfahren festgelegt, nach denen 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbei
ten und auf elektronischem Wege oder anderweitig die Infor
mationen austauschen können, die erforderlich sind, um die 
ordnungsgemäße Anwendung der Verbrauchsteuervorschriften 
zu gewährleisten. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Vor
schriften über die Rechtshilfe in Strafsachen in den Mitglied
staaten. 

(3) Sie berührt nicht die Erfüllung der Verpflichtungen zu 
umfassenderer Amtshilfe, die sich aus anderen Rechtsakten ein
schließlich bilateraler oder multilateraler Abkommen ergeben. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „zuständige Behörde“ die gemäß Artikel 3 Absatz 1 be
nannte Behörde;
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2. „ersuchende Behörde“ das zentrale Verbrauchsteuer-Verbin
dungsbüro, eine Verbindungsstelle oder jeden zuständigen 
Beamten eines Mitgliedstaats, der im Namen der zuständi
gen Behörde ein Amtshilfeersuchen stellt; 

3. „ersuchte Behörde“ das zentrale Verbrauchsteuer-Verbin
dungsbüro, eine Verbindungsstelle oder jeden zuständigen 
Beamten eines Mitgliedstaats, der im Namen der zuständi
gen Behörde ein Amtshilfeersuchen entgegennimmt; 

4. „Verbrauchsteuerstelle“ jede Stelle, bei der in den Ver
brauchsteuervorschriften festgelegte Formalitäten abge
wickelt werden können; 

5. „ereignisbezogener automatischer Austausch“ die systemati
sche Übermittlung von Informationen mit vorgegebenem 
Aufbau über ein Ereignis von Interesse ohne vorheriges 
Ersuchen, sobald die betreffenden Informationen vorliegen; 
davon ausgenommen ist der Informationsaustausch gemäß 
Artikel 21 der Richtlinie 2008/118/EG; 

6. „regelmäßiger automatischer Austausch“ die systematische 
Übermittlung von Informationen mit vorgegebenem Auf
bau in regelmäßigen, im Voraus festgelegten Abständen 
ohne vorheriges Ersuchen; 

7. „spontaner Austausch“ die Übermittlung von Informationen 
an einen anderen Mitgliedstaat ohne vorheriges Ersuchen, 
die nicht unter die Nummern 5 oder 6 oder Artikel 21 der 
Richtlinie 2008/118/EG fällt; 

8. „EDV-gestütztes System“ das mit der Entscheidung 
Nr. 1152/2003/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Juni 2003 über die Einführung eines EDV- 
gestützten Systems zur Beförderung und Kontrolle der Be
förderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren ( 1 ) eingeführte 
EDV-gestützte System zur Beförderung und Kontrolle der 
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren; 

9. „Person“ eine natürliche Person, eine juristische Person, jede 
Personenvereinigung, bei der es sich nicht um eine juristi
sche Person handelt, die jedoch gemäß dem Unionsrecht 
oder dem nationalen Recht als rechtsfähig anerkannt wird, 
sowie alle anderen Rechtsvereinbarungen gleich welcher Art 
und Form mit oder ohne Rechtspersönlichkeit; 

10. „Wirtschaftsbeteiligter“ eine Person, die im Zuge ihrer Wirt
schaftstätigkeit mit oder ohne Zulassung Tätigkeiten ausübt, 
die unter die Verbrauchsteuervorschriften fallen; 

11. „auf elektronischem Weg“ die Verwendung jeder Art von 
elektronischer Ausrüstung, mit deren Hilfe sich Daten ver
arbeiten (auch übertragen und komprimieren) sowie spei
chern lassen, einschließlich des unter Nummer 8 genannten 
EDV-gestützten Systems; 

12. „Verbrauchsteuernummer“ die von den Mitgliedstaaten zu 
Verbrauchsteuerzwecken vergebene Kennnummer für die 
Einträge von Wirtschaftsbeteiligten und Lagerorten in den 
Verzeichnissen nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstaben a 
und b; 

13. „Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren innerhalb 
der Union“ die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Wa
ren unter Steueraussetzung im Sinne von Kapitel IV der 
Richtlinie 2008/118/EG oder die Beförderung verbrauch
steuerpflichtiger Waren nach ihrer Überführung in den 
steuerrechtlich freien Verkehr im Sinne von Kapitel V Ab
schnitt 2 der Richtlinie 2008/118/EG zwischen zwei oder 
mehreren Mitgliedstaaten; 

14. „behördliche Ermittlungen“ alle von den für die Anwendung 
der Verbrauchsteuervorschriften zuständigen Behörden in 
Ausübung ihrer Aufgaben vorgenommenen Kontrollen, 
Nachprüfungen oder anderen Handlungen mit dem Ziel, 
die ordnungsgemäße Anwendung dieser Vorschriften si
cherzustellen; 

15. „CCN/CSI-Netz“ die auf das Gemeinsame Kommunikations
netz (CCN) und die Gemeinsame Systemschnittstelle (CSI) 
gestützte gemeinsame Plattform, die von der Union ent
wickelt wurde, um die gesamte elektronische Informations
übermittlung zwischen den zuständigen Behörden im Be
reich Zoll und Steuern sicherzustellen; 

16. „Verbrauchsteuern“ die in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 
2008/118/EG aufgeführten Steuern; 

17. „Amtshilfedokument“ das im EDV-gestützten System er
stellte Dokument, das zum Informationsaustausch gemäß 
den Artikeln 8, 15 oder 16 sowie für die Berichterstattung 
über Folgemaßnahmen gemäß den Artikeln 8 oder 16 ver
wendet wird; 

18. „Amtshilfe-Ausfalldokument“ das Papierdokument, das zum 
Informationsaustausch im Rahmen von Artikel 8 oder 15 
verwendet wird, falls das EDV-gestützte System nicht ver
fügbar ist; 

19. „gleichzeitige Prüfung“ eine von mindestens zwei teilneh
menden Mitgliedstaaten mit gemeinsamen oder sich ergän
zenden Interessen organisierte und abgestimmte verbrauch
steuerliche Prüfung der Verhältnisse eines Wirtschaftsbetei
ligten oder mehrerer miteinander verbundener Personen. 

Artikel 3 

Zuständige Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständige Behörde, in 
deren Namen diese Verordnung angewandt wird. Er setzt die 
Kommission unverzüglich von der Benennung sowie von allen 
nachfolgenden Änderungen hierzu in Kenntnis. 

(2) Die Kommission stellt eine Liste der zuständigen Behör
den zur Verfügung und veröffentlicht diese im Amtsblatt der 
Europäischen Union.
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Artikel 4 

Zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros und 
Verbindungsstellen 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats benennt ein 
zentrales Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro, das in ihrem Auf
trag für die Verbindung zu den anderen Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden hinsicht
lich der Verbrauchsteuervorschriften hauptverantwortlich zu
ständig ist. Sie setzt die Kommission und die zuständigen Be
hörden der anderen Mitgliedstaaten hiervon in Kenntnis. 

Das zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro kann darüber 
hinaus für die Zwecke dieser Verordnung als zuständige Stelle 
für den Kontakt mit der Kommission benannt werden. 

(2) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann andere 
Verbindungsstellen als das zentrale Verbrauchsteuer-Verbin
dungsbüro mit einer auf den jeweiligen nationalen Rechtsvor
schriften oder innerstaatlichen Grundsätzen beruhenden Zustän
digkeit für den unmittelbaren Austausch von Informationen auf 
der Grundlage dieser Verordnung benennen. 

Das zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro stellt sicher, dass 
die Liste dieser Stellen auf dem neuesten Stand gehalten und 
den zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros der anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird. 

Artikel 5 

Zuständige Beamte 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann unter 
den von diesem Mitgliedstaat festgelegten Voraussetzungen zu
ständige Beamte benennen, die befugt sind, unmittelbar Infor
mationen auf der Grundlage dieser Verordnung auszutauschen. 

Die zuständige Behörde kann den Umfang dieser Benennung 
begrenzen. 

Das zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro ist dafür zustän
dig, die Liste der zuständigen Beamten auf dem neuesten Stand 
zu halten und sie den zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungs
büros der anderen betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich zu 
machen. 

(2) Die Beamten, die Informationen gemäß den Artikeln 12 
und 13 austauschen, gelten nach Maßgabe der von den zustän
digen Behörden festgelegten Bedingungen als für den Zweck 
dieser Artikel zuständige Beamte. 

Artikel 6 

Pflichten des zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros, 
der Verbindungsstellen und der zuständigen Beamten 

(1) Das zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro ist haupt
verantwortlich zuständig für den Austausch von Informationen 
über die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren 
zwischen Mitgliedstaaten und insbesondere hauptverantwortlich 
zuständig für 

a) den Austausch von Informationen gemäß Artikel 8; 

b) die Zustellung von Verwaltungsentscheidungen und -maß
nahmen auf Ersuchen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14; 

c) den verpflichtenden Austausch von Informationen gemäß 
Artikel 15; 

d) den fakultativen spontanen Austausch von Informationen 
gemäß Artikel 16; 

e) die Bereitstellung von Rückmeldungen über Folgemaßnah
men gemäß Artikel 8 Absatz 5 sowie Artikel 16 Absatz 2; 

f) den Austausch von in der elektronischen Datenbank gespei
cherten Informationen gemäß Artikel 19; 

g) die Bereitstellung statistischer und anderer Daten gemäß Ar
tikel 34. 

(2) Wenn Verbindungsstellen oder zuständige Beamte Amts
hilfeersuchen oder Antworten auf Amtshilfeersuchen übermit
teln oder entgegennehmen, unterrichten sie das zentrale Ver
brauchsteuer-Verbindungsbüro ihres Mitgliedstaats gemäß den 
von diesem Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen. 

(3) Nimmt eine Verbindungsstelle oder ein zuständiger Be
amter ein Amtshilfeersuchen entgegen, das ein Tätigwerden au
ßerhalb ihrer/seiner räumlichen oder sachlichen Zuständigkeit 
erforderlich macht, so übermittelt sie/er dieses Ersuchen unver
züglich dem zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro ihres/ 
seines Mitgliedstaats und dem zuständigen Beamten in der ver
antwortlichen Verbindungsstelle und unterrichtet die ersuchende 
Behörde davon. In diesem Fall beginnen die in Artikel 11 vor
gesehenen Fristen mit dem Tag nach der Weiterleitung des 
Amtshilfeersuchens an das zentrale Verbrauchsteuer-Verbin
dungsbüro und den zuständigen Beamten in der verantwort
lichen Verbindungsstelle, spätestens jedoch eine Woche nach 
Erhalt des im ersten Satz dieses Absatzes genannten Ersuchens. 

Artikel 7 

Mit Genehmigung oder auf Antrag einer Justizbehörde 
erhaltene Informationen oder Unterlagen 

(1) Die Übermittlung von Informationen oder Unterlagen, 
die eine zuständige Behörde mit Genehmigung oder auf Antrag 
einer Justizbehörde erhalten hat, an die zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats bedarf der vorherigen Genehmi
gung durch die Justizbehörde, sofern eine solche Genehmigung 
nach nationalem Recht vorgeschrieben ist. 

(2) Verweigert die Justizbehörde im Falle eines Auskunfts
ersuchens der ersuchten Behörde eine solche Genehmigung, so 
setzt diese die ersuchende Behörde gemäß Artikel 25 Absatz 5 
hiervon in Kenntnis.
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KAPITEL II 

ZUSAMMENARBEIT AUF ERSUCHEN 

Artikel 8 

Allgemeine Pflichten der ersuchten Behörde 

(1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde erteilt die ersuchte 
Behörde die für die ordnungsgemäße Anwendung der Ver
brauchsteuervorschriften erforderlichen Informationen, ins
besondere solche, die konkrete Einzelfälle insbesondere im Be
reich der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren inner
halb der Union betreffen. 

(2) Für die Zwecke der Erteilung von Informationen gemäß 
Absatz 1 führt die ersuchte Behörde die zur Beschaffung dieser 
Informationen notwendigen behördlichen Ermittlungen durch. 

(3) Das Ersuchen nach Absatz 1 kann einen begründeten 
Antrag auf spezielle behördliche Ermittlungen enthalten. Ist 
die ersuchte Behörde der Auffassung, dass keine behördlichen 
Ermittlungen erforderlich sind, so teilt sie der ersuchenden Be
hörde unverzüglich die Gründe hierfür mit. 

(4) Zur Beschaffung der angeforderten Informationen oder 
zur Durchführung der beantragten behördlichen Ermittlungen 
verfährt die ersuchte Behörde oder die von ihr befasste Verwal
tungsbehörde so, wie sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder auf 
Ersuchen einer anderen Behörde des eigenen Mitgliedstaats han
deln würde. 

(5) Die ersuchte Behörde kann bei der ersuchenden Behörde 
eine Rückmeldung über die Folgemaßnahmen anfordern, die der 
ersuchende Mitgliedstaat auf Grundlage der übermittelten Infor
mationen ergriffen hat. Wird eine solche Rückmeldung ange
fordert, übermittelt die ersuchende Behörde unbeschadet der in 
ihrem Mitgliedstaat geltenden Geheimhaltungsvorschriften und 
Datenschutzbestimmungen die Rückmeldung so schnell wie 
möglich, vorausgesetzt, dies stellt keinen unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand für sie dar. 

Artikel 9 

Form der Ersuchen und der Antworten 

(1) Auskunftsersuchen und Ersuchen um behördliche Ermitt
lungen nach Artikel 8 werden ebenso wie die Antworten auf 
diese Ersuchen vorbehaltlich des Absatzes 4 mit Hilfe eines 
Amtshilfedokuments ausgetauscht. 

Ist das EDV-gestützte System nicht verfügbar, wird anstelle des 
Amtshilfedokuments ein Amtshilfe-Ausfalldokument verwendet. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung 

a) des Aufbaus und Inhalts der Amtshilfedokumente; 

b) der Vorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Austausch von Amtshilfedokumenten; 

c) der Form und des Inhalts des Amtshilfe-Ausfalldokuments; 

d) der Vorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit der 
Verwendung des Amtshilfe-Ausfalldokuments. 

Darüber hinaus kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 
erlassen, um den Aufbau und den Inhalt der Rückmeldung nach 
Artikel 8 Absatz 5 festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat definiert die Situationen, in denen das 
EDV-gestützte System als nicht verfügbar gilt. 

(4) Falls die Verwendung des Amtshilfedokuments nicht 
praktikabel ist, können die Informationen ausnahmsweise ganz 
oder teilweise auf anderem Wege ausgetauscht werden. In der
artigen Fällen ist der Information eine Erklärung darüber bei
zufügen, warum die Verwendung des Amtshilfedokuments nicht 
praktikabel war. 

Artikel 10 

Übermittlung von Unterlagen 

(1) Dem in Artikel 9 Absatz 1 genannten Amtshilfedoku
ment sind die jeweiligen Unterlagen gemäß Artikel 8 beizufü
gen. 

Für den Fall, dass dies nicht möglich oder praktikabel ist, wer
den die Unterlagen auf elektronischem oder anderem Wege 
übermittelt. 

(2) Die ersuchte Behörde ist nur dann zur Übermittlung von 
Urschriften verpflichtet, wenn diese für den von der ersuchen
den Behörde verfolgten Zweck erforderlich sind und die gelten
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats der ersuchten Behörde 
der Übermittlung nicht entgegenstehen. 

Artikel 11 

Fristen 

(1) Die Erteilung von Informationen durch die ersuchte Be
hörde gemäß Artikel 8 erfolgt möglichst rasch, spätestens je
doch drei Monate nach dem Zeitpunkt des Eingangs des Er
suchens. 

Ist die ersuchte Behörde jedoch bereits im Besitz dieser Infor
mationen, so verkürzt sich die Frist auf einen Monat. 

(2) In bestimmten besonders gelagerten Fällen können zwi
schen der ersuchten und der ersuchenden Behörde andere Fris
ten als die in Absatz 1 vorgesehenen vereinbart werden.
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(3) Ist die ersuchte Behörde nicht in der Lage, ein Ersuchen 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist zu beantworten, so 
unterrichtet sie die ersuchende Behörde unter Verwendung eines 
Amtshilfedokuments innerhalb eines Monats über die Gründe, 
die einer fristgerechten Antwort entgegenstehen, sowie über den 
Zeitpunkt, an dem sie erwartet, dem Ersuchen nachkommen zu 
können. 

Artikel 12 

Teilnahme von Beamten aus anderen Mitgliedstaaten an 
behördlichen Ermittlungen 

(1) Im Einvernehmen zwischen der ersuchenden und der er
suchten Behörde und unter den von Letzterer festgelegten Vo
raussetzungen dürfen ordnungsgemäß befugte Beamte der er
suchenden Behörde im Hinblick auf die gegenseitige Erteilung 
von Informationen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen 
Anwendung der Verbrauchsteuervorschriften in den Amtsräu
men der Verwaltungsbehörden des ersuchten Mitgliedstaats 
oder an jedem anderen Ort zugegen sein, an dem diese Ver
waltungsbehörden ihre Tätigkeit ausüben. 

Sind die beantragten Informationen in Unterlagen enthalten, zu 
denen die Beamten der ersuchten Behörde Zugang haben, so 
werden den Beamten der ersuchenden Behörde Kopien davon 
ausgehändigt. 

(2) Im Einvernehmen zwischen der ersuchenden und der er
suchten Behörde und unter den von Letzterer festgelegten Vo
raussetzungen dürfen von der ersuchenden Behörde benannte 
Beamte im Hinblick auf die gegenseitige Erteilung von Informa
tionen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung 
der Verbrauchsteuervorschriften während der im Hoheitsgebiet 
des ersuchten Mitgliedstaats durchgeführten behördlichen Er
mittlungen zugegen sein. 

Im Falle eines solchen Einvernehmens haben die Beamten der 
ersuchenden Behörde Zugang zu denselben Räumlichkeiten und 
Unterlagen wie die Beamten der ersuchten Behörde, allerdings 
nur auf deren Vermittlung hin und zum alleinigen Zweck der 
Durchführung behördlicher Ermittlungen. Beamte der ersuchen
den Behörde führen Ermittlungen oder Befragungen nur mit 
Zustimmung und unter Aufsicht von Beamten der ersuchten 
Behörde durch. Sie üben dabei nicht die Kontrollbefugnisse 
der Beamten der ersuchten Behörde aus. 

(3) Beamte der ersuchenden Behörde, die sich gemäß den 
Absätzen 1 und 2 in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, 
müssen jederzeit eine schriftliche Vollmacht vorlegen können, 
aus der ihre Identität und ihre dienstliche Stellung hervorgehen. 

Artikel 13 

Gleichzeitige Prüfungen 

(1) Im Hinblick auf die gegenseitige Erteilung von Informa
tionen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwendung 
der Verbrauchsteuervorschriften können zwei oder mehr Mit
gliedstaaten auf der Grundlage einer Risikoanalyse vereinbaren, 
jeweils in ihrem Hoheitsgebiet gleichzeitig Prüfungen der 

verbrauchsteuerlichen Verhältnisse eines oder mehrerer Wirt
schaftsbeteiligter oder einer oder mehrerer anderer Personen 
im Fall eines gemeinsamen oder zusätzlichen Interesses durch
zuführen, wenn sie erachten, dass solche Prüfungen wirksamer 
als eine Prüfung durch lediglich einen Mitgliedstaat wären. 

(2) Um eine gleichzeitige Prüfung gemäß Absatz 1 zu ver
anlassen, unterbreitet die zuständige Behörde eines Mitglied
staats den zuständigen Behörden der anderen betroffenen Mit
gliedstaaten einen entsprechenden Vorschlag. 

In diesem Vorschlag 

a) werden die Fälle benannt, für die gleichzeitige Prüfungen 
vorgeschlagen werden; 

b) werden die einzelnen Personen benannt, zu denen die Prü
fungen durchgeführt werden sollen; 

c) werden die Gründe für die Notwendigkeit einer gemein
samen Prüfung mitgeteilt; 

d) wird der Zeitraum benannt, in dem die Prüfungen durch
geführt werden sollen. 

(3) Die zuständigen Behörden, die einen in Absatz 2 genann
ten Vorschlag erhalten, teilen der zuständigen Behörde, die den 
Vorschlag unterbreitet hat, so rasch wie möglich, spätestens 
jedoch einen Monat nach Erhalt des Vorschlags ihre Zustim
mung zur Teilnahme an der gleichzeitigen Prüfung oder ihre 
begründete Ablehnung mit. 

(4) Jede zuständige Behörde, die an der gleichzeitigen Prü
fung beteiligt ist, benennt einen Vertreter, der für die Leitung 
und Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist. 

(5) Nach Abschluss einer gleichzeitigen Prüfung unterrichten 
die zuständigen Behörden die zentralen Verbrauchsteuer-Verbin
dungsbüros der anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über de
ren Ergebnisse in Bezug auf Methoden oder Verfahren, die tat
sächlich oder vermutlich angewandt wurden, um gegen Ver
brauchsteuervorschriften zu verstoßen, wenn diese Informatio
nen für andere Mitgliedstaaten von besonderem Interesse sein 
können. 

Artikel 14 

Ersuchen um Zustellung von Verwaltungsentscheidungen 
und -maßnahmen 

(1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde stellt die ersuchte 
Behörde dem Empfänger nach Maßgabe der für die Zustellung 
entsprechender Verwaltungsentscheidungen oder -maßnahmen 
in ihrem Mitgliedstaat anwendbaren Rechtsvorschriften alle Ent
scheidungen und Maßnahmen der Verwaltungsbehörden des er
suchenden Mitgliedstaats zu, die die Anwendung der Verbrauch
steuervorschriften betreffen.
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(2) Das in Absatz 1 genannte Zustellungsersuchen enthält 
Angaben über den Gegenstand der zuzustellenden Entscheidung 
oder Maßnahme sowie Namen und Anschrift des Empfängers 
und alle weiteren zur Identifizierung des Empfängers notwendi
gen Informationen. 

(3) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde un
verzüglich mit, was aufgrund des in Absatz 1 genannten Zu
stellungsersuchens unternommen wurde und an welchem Tag 
die Entscheidung oder Maßnahme dem Empfänger zugestellt 
wurde. 

(4) Kann die ersuchte Behörde auf das in Absatz 1 genannte 
Zustellungsersuchen hin nicht tätig werden, teilt sie dies der 
ersuchenden Behörde innerhalb eines Monats nach Erhalt des 
Ersuchens schriftlich mit. 

Die ersuchte Behörde verweigert ein solches Ersuchen nicht auf
grund des Inhalts der zuzustellenden Entscheidung oder Maß
nahme. 

(5) Die ersuchende Behörde stellt ein Zustellungsersuchen 
nach diesem Artikel nur dann, wenn sie nicht in der Lage ist, 
die Zustellung an den Empfänger nach Maßgabe der Rechtsvor
schriften für die Zustellung der betreffenden Akte im ersuchen
den Mitgliedstaat vorzunehmen, oder wenn die Zustellung un
verhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen würde. 

(6) Dieser Artikel gilt nicht für Unterlagen gemäß Artikel 8 
der Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über 
die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf 
bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen ( 1 ). 

KAPITEL III 

INFORMATIONSAUSTAUSCH OHNE VORHERIGES ERSUCHEN 

Artikel 15 

Verbindlicher Informationsaustausch 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt 
den zuständigen Behörden aller anderen betroffenen Mitglied
staaten ohne vorheriges Ersuchen und im Wege des regelmäßi
gen oder ereignisbezogenen automatischen Austauschs die In
formationen, die zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen An
wendung der Verbrauchsteuervorschriften erforderlich sind, 
wenn 

a) in einem anderen Mitgliedstaat eine Zuwiderhandlung oder 
ein Verstoß gegen die Verbrauchsteuervorschriften begangen 
wurde oder vermutlich begangen wurde; 

b) in einem Mitgliedstaat eine Zuwiderhandlung oder ein Ver
stoß gegen die Verbrauchsteuervorschriften begangen wurde 
oder vermutlich begangen wurde, die/der sich auf einen an
deren Mitgliedstaat auswirken könnte; 

c) in einem anderen Mitgliedstaat die Gefahr der Hinterziehung 
oder des Verlusts von Verbrauchsteuern besteht; 

d) die vollständige Zerstörung oder der unwiederbringliche Ver
lust von einem Verfahren der Steueraussetzung unterstellten 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren eingetreten ist, 

e) bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren inner
halb der Union ein nicht in der Richtlinie 2008/118/EG 
genanntes besonderes Ereignis eingetreten ist, das sich auf 
die Berechnung der fälligen Verbrauchsteuer eines Wirt
schaftsbeteiligten auswirken könnte. 

(2) Eine Behörde, die einer anderen Behörde Informationen 
gemäß Absatz 1 übermittelt hat, kann bei dieser anderen Be
hörde eine Rückmeldung über die Folgemaßnahmen anfordern, 
die diese andere Behörde auf Grundlage der gelieferten Informa
tionen ergriffen hat. Wird eine solche Rückmeldung angefordert, 
übermittelt die andere Behörde unbeschadet der in ihrem Mit
gliedstaat geltenden Geheimhaltungsvorschriften und Daten
schutzbestimmungen die Rückmeldung so schnell wie möglich, 
es sei denn dies würde einen unverhältnismäßigen Verwaltungs
aufwand für sie darstellen. 

(3) Beziehen sich die Informationen gemäß Absatz 1 auf die 
Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren innerhalb der 
Union, so werden diese Informationen vorbehaltlich des Absat
zes 4 unter Verwendung eines Amtshilfedokuments weitergelei
tet. 

Falls die Verwendung dieses Dokuments nicht praktikabel ist, 
können die Informationen ausnahmsweise ganz oder teilweise 
auf anderem Wege ausgetauscht werden. In diesen Fällen ist der 
Information eine Erklärung darüber beizufügen, warum die Ver
wendung des Amtshilfedokuments nicht praktikabel war. 

(4) Ist das EDV-gestützte System nicht verfügbar, wird an
stelle des in Absatz 3 genannten Dokuments das Amtshilfe- 
Ausfalldokument verwendet. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung 

a) der genauen Art der gemäß Absatz 1 auszutauschenden In
formationen; dazu gehören bei natürlichen Personen der Fa
milienname, der Vorname, die Straße, die Hausnummer, die 
Postleitzahl, die Stadt, der Mitgliedstaat, die Steuer-Identifika
tionsnummer oder sonstige Kennnummer, der Produktcode 
oder die Produktbeschreibung und, falls vorhanden, damit 
zusammenhängende personenbezogene Daten; 

b) der Häufigkeit des regelmäßigen Austauschs und der Fristen 
für den ereignisbezogenen Austausch gemäß Absatz 1, und 
zwar für jede Art von Information; 

c) des Aufbaus und Inhalts der Amtshilfedokumente; 

d) der Form und des Inhalts des Amtshilfe-Ausfalldokuments;
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e) der Vorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Austausch der Dokumente gemäß den Buchstaben c und d. 

Darüber hinaus kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 
erlassen, um die Fälle festzulegen, in denen die zuständigen 
Behörden das EDV-gestützte System für die Zwecke des Absat
zes 4 als nicht verfügbar ansehen können. 

Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

Artikel 16 

Fakultativer Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können 
einander ohne vorheriges Ersuchen im Wege des spontanen 
Austauschs alle zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen An
wendung der Verbrauchsteuervorschriften erforderlichen Infor
mationen übermitteln, die ihnen bekannt sind und deren Aus
tausch nicht von Artikel 15 erfasst ist. 

Hierzu können sie das EDV-gestützte System verwenden, sofern 
dieses zur Verarbeitung derartiger Informationen in der Lage ist. 

(2) Eine Behörde, die einer anderen Behörde Informationen 
gemäß Absatz 1 übermittelt hat, kann bei dieser anderen Be
hörde eine Rückmeldung über die Folgemaßnahmen anfordern, 
die diese andere Behörde auf Grundlage der gelieferten Informa
tionen ergriffen hat. Wird eine solche Rückmeldung angefordert, 
übermittelt die andere Behörde unbeschadet der in ihrem Mit
gliedstaat geltenden Geheimhaltungsvorschriften und Daten
schutzbestimmungen die Rückmeldung so schnell wie möglich, 
sofern dies keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für 
sie darstellen würde. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur 
Festlegung 

a) des Aufbaus und Inhalts der Amtshilfedokumente zur Ab
deckung der häufigsten in Absatz 1 genannten Arten von 
Information, 

b) der Vorschriften und Verfahren im Zusammenhang mit dem 
Austausch der Amtshilfedokumente. 

Darüber hinaus kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 
erlassen, um den Aufbau und den Inhalt der Rückmeldung nach 
Absatz 2 festzulegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

Artikel 17 

Pflicht der Mitgliedstaaten zur Erleichterung des 
Informationsaustauschs ohne vorheriges Ersuchen 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Verwaltungs- 
und Organisationsmaßnahmen zur Erleichterung des in diesem 
Kapitel vorgesehenen Informationsaustauschs. 

Artikel 18 

Begrenzung der Pflichten 

Im Rahmen der Umsetzung dieses Kapitels ist ein Mitgliedstaat 
weder dazu gezwungen, Personen neue Pflichten zur Einholung 
von Informationen aufzuerlegen, noch dazu einen unverhältnis
mäßig hohen Verwaltungsaufwand zu betreiben. 

KAPITEL IV 

SPEICHERUNG UND AUSTAUSCH ELEKTRONISCHER INFOR
MATIONEN ÜBER WIRTSCHAFTSBETEILIGTE 

Artikel 19 

Speicherung und Austausch von Informationen über die 
Zulassung von Wirtschaftsbeteiligten und Steuerlagern 

(1) Jeder Mitgliedstaat unterhält eine elektronische Daten
bank, die folgende Verzeichnisse enthält: 

a) ein Verzeichnis der Wirtschaftsbeteiligten, die einer der fol
genden Gruppen angehören: 

i) zugelassene Lagerinhaber im Sinne des Artikels 4 Num
mer 1 der Richtlinie 2008/118/EG; 

ii) registrierte Empfänger im Sinne des Artikels 4 Nummer 
9 der Richtlinie 2008/118/EG; 

iii) registrierte Versender im Sinne des Artikels 4 Nummer 
10 der Richtlinie 2008/118/EG; 

b) ein Verzeichnis der als Steuerlager im Sinne des Artikels 4 
Nummer 11 der Richtlinie 2008/118/EG zugelassenen Orte. 

(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Verzeichnisse enthalten fol
gende Angaben: 

a) die einmalige Verbrauchsteuernummer, die von der zustän
digen Behörde für einen Wirtschaftsbeteiligten oder Lagerort 
vergeben wurde; 

b) Name und Anschrift des Wirtschaftsbeteiligten oder Lager
ortes;
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c) die Kategorie verbrauchsteuerpflichtiger Waren (CAT) und/ 
oder den Verbrauchsteuer-Produktcode (EPC) der zugelasse
nen Produkte, der in Anhang II Codeliste 11 der Verordnung 
(EG) Nr. 684/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009 zur 
Durchführung der Richtlinie 2008/118/EG des Rates in Be
zug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Beförderung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung ( 1 ) 
aufgeführt ist; 

d) die Angaben zum zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungs
büro oder zu der Verbrauchsteuerstelle, bei dem/der weitere 
Informationen eingeholt werden können; 

e) den Zeitpunkt des Beginns, der Änderung und gegebenen
falls des Ablaufs der Gültigkeit der Zulassung; 

f) für zugelassene Lagerinhaber: das Steuerlager oder die Liste 
der Steuerlager, für die die Zulassung erteilt wurde, und, falls 
in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen, die Anga
be, dass der betreffende Lagerinhaber berechtigt ist, zum 
Zeitpunkt der Versendung die Empfängerangaben wegzulas
sen, dass er berechtigt ist, eine Beförderung gemäß Artikel 23 
der Richtlinie 2008/118/EG aufzuteilen, oder dass er berech
tigt ist, verbrauchsteuerpflichtige Waren an einen Bestim
mungsort für eine Direktlieferung gemäß Artikel 17 Absatz 
2 dieser Richtlinie befördern zu lassen; 

g) für registrierte Empfänger: falls in den nationalen Rechtsvor
schriften vorgesehen, die Angabe, dass der betreffende Emp
fänger berechtigt ist, verbrauchsteuerpflichtige Waren an ei
nen Bestimmungsort für eine Direktlieferung gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 der Richtlinie 2008/118/EG befördern zu 
lassen; 

h) für andere registrierte Empfänger gemäß Artikel 19 Absatz 3 
der Richtlinie 2008/118/EG als solche, die unter Ziffer i 
dieses Absatzes genannt sind: den Inhalt der Zulassung hin
sichtlich der Menge der verbrauchsteuerpflichtigen Waren, 
die Identität des Versenders im Abgangsmitgliedstaat und 
den Gültigkeitszeitraum der Zulassung; 

i) für registrierte Empfänger gemäß Artikel 19 Absatz 3 der 
Richtlinie 2008/118/EG, die für den Erhalt von Wein von 
Versendern zugelassen sind, die unter die Ausnahmeregelung 
gemäß Artikel 40 der Richtlinie 2008/118/EG fallen: den 
Inhalt der Zulassung hinsichtlich der Menge der verbrauch
steuerpflichtigen Waren und den Gültigkeitszeitraum der Zu
lassung. In diesem Fall enthält der Eintrag einen Hinweis auf 
die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 40 der Richtlinie 
2008/118/EG; 

j) für Steuerlager: den zugelassenen Lagerinhaber oder die Liste 
der zugelassenen Lagerinhaber, für deren Nutzung das be
treffende Steuerlager zugelassen ist. 

(3) Das zentrale Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro oder eine 
Verbindungsstelle jedes Mitgliedstaats gewährleistet, dass die An
gaben in den nationalen Verzeichnissen vollständig, korrekt und 
auf dem neuesten Stand sind. 

(4) Die in den in Absatz 2 genannten nationalen Verzeich
nissen enthaltenen Angaben zu Wirtschaftsbeteiligten, die ver
brauchsteuerpflichtige Waren im Rahmen eines Verfahrens der 
Steueraussetzung zwischen Mitgliedstaaten befördern, werden 
automatisch über ein Zentralverzeichnis untereinander aus
getauscht. 

Die Kommission verwaltet dieses Verzeichnis im Rahmen des 
EDV-gestützten Systems auf eine Weise, die gewährleistet, dass 
die aus den nationalen Verzeichnissen aller Mitgliedstaaten 
stammenden Daten jederzeit richtig und auf dem neuesten 
Stand sind. 

Die zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros oder Verbin
dungsstellen der Mitgliedstaaten übermitteln zeitnah die Inhalte 
der nationalen Verzeichnisse sowie sämtliche inhaltliche Ände
rungen an die Kommission. 

Artikel 20 

Informationszugang und Korrektur der Angaben 

(1) Die Kommission stellt sicher, dass sich die Personen, die 
an der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 
Steueraussetzung zwischen Mitgliedstaaten beteiligt sind, die 
Gültigkeit der Verbrauchsteuernummern, die in dem Zentral
register gemäß Artikel 19 Absatz 4 gespeichert sind, auf elek
tronischem Weg bestätigen lassen können. Die Kommission 
leitet sämtliche Ersuchen der Wirtschaftsbeteiligten um eine 
Korrektur dieser Angaben an das zentrale Verbrauchsteuer-Ver
bindungsbüro oder die Verbindungsstelle weiter, das/die für die 
Zulassung des betreffenden Wirtschaftsbeteiligten zuständig ist. 

(2) Die zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüros oder die 
Verbindungsstellen der Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Wirtschaftsbeteiligten eine Bestätigung über die gemäß Arti
kel 19 Absatz 2 über sie gespeicherten Informationen und 
eine Korrektur etwaiger darin enthaltener Fehler erhalten kön
nen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats darf unter 
den von diesem Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen dem 
zentralen Verbrauchsteuer-Verbindungsbüro oder den benann
ten Verbindungsstellen gestatten, eine Bestätigung über die ge
mäß Artikel 19 Absatz 2 gespeicherten Informationen zu über
mitteln. 

Artikel 21 

Datenspeicherung 

(1) Um die Verwendung der Informationen im Rahmen der 
in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren zu ermöglichen, 
speichert jeder Mitgliedstaat die Angaben über die Beförderun
gen verbrauchsteuerpflichtiger Waren innerhalb der Union und 
die Einträge der nationalen Verzeichnisse nach Artikel 19 min
destens fünf Jahre lang ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem 
die Beförderung begonnen hat. Dieser Zeitraum kann für Infor
mationen, die vor dem 1. Juli 2012 in den nationalen Verzeich
nissen eingegeben waren, auf drei Jahre beschränkt werden. 

(2) Die im EDV-gestützten System erfassten Daten werden so 
in dem System gespeichert, dass sie bei einem Auskunftsersu
chen gemäß Artikel 8 abgerufen und im System weiterverarbei
tet werden können.
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Artikel 22 

Durchführung 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 

a) der technischen Einzelheiten hinsichtlich der automatischen 
Aktualisierung der Verzeichnisse gemäß Artikel 19 Absatz 1 
und des Zentralverzeichnisses gemäß Artikel 19 Absatz 4; 

b) der Vorschriften und Verfahren hinsichtlich des Zugangs zu 
den Angaben gemäß Artikel 20 Absatz 1 und der Korrektur 
dieser Angaben. 

Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

KAPITEL V 

ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AMTSHILFE 

Artikel 23 

Sprachenregelung 

Die Amtshilfeersuchen, einschließlich der Zustellungsersuchen, 
und alle dazugehörigen Unterlagen können in jeder beliebigen 
zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde verein
barten Sprache abgefasst werden. Eine beigefügte Übersetzung 
in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Mitglied
staats, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat, ist nur dann 
erforderlich, wenn die ersuchte Behörde eine Begründung für die 
Notwendigkeit einer Übersetzung vorlegt. 

Artikel 24 

Qualität des Dienstes 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die Teile des EDV-gestützten Systems, die für den in dieser 
Verordnung beschriebenen Informationsaustausch notwendig 
sind, einsatzbereit sind und angemessen gepflegt und weiterent
wickelt werden. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten schließen eine 
Leistungsvereinbarung und vereinbaren ein Sicherheitskonzept 
für das EDV-gestützte System. Die Leistungsvereinbarung be
schreibt die technische Qualität und den Umfang der von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zu erbringenden Dienst
leistungen, um zu gewährleisten, dass alle Bereiche des EDV- 
gestützten Systems und der elektronischen Kommunikation si
cher funktionieren und dass die Zuständigkeiten zur Weiterent
wicklung des Systems angemessen zugeteilt sind. 

Artikel 25 

Allgemeine Beschränkung der Pflichten der ersuchten 
Behörde 

(1) Die ersuchte Behörde erteilt der ersuchenden Behörde die 
im Einklang mit dieser Verordnung erbetenen Informationen 
unter der Voraussetzung, dass 

a) die ersuchende Behörde die üblichen Informationsquellen 
ausgeschöpft hat, die sie unter den gegebenen Umständen 

zur Erlangung der erbetenen Informationen hätte nutzen 
können, ohne das angestrebte Ergebnis zu gefährden, und 

b) Anzahl und Art der Auskunftsersuchen der ersuchenden Be
hörde innerhalb eines bestimmten Zeitraums der ersuchten 
Behörde keinen unverhältnismäßig großen Verwaltungsauf
wand verursachen. 

(2) Diese Verordnung verpflichtet die zuständige Behörde ei
nes Mitgliedstaats nicht zu Ermittlungen oder zur Übermittlung 
von Informationen, wenn die gesetzlichen Vorschriften oder die 
Verwaltungspraxis in diesem Mitgliedstaat der Durchführung 
solcher Ermittlungen bzw. der Beschaffung oder Verwertung 
solcher Informationen durch die zuständige Behörde für die 
eigenen Zwecke dieses Mitgliedstaats entgegenstehen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die Er
teilung von Informationen ablehnen, wenn der ersuchende Mit
gliedstaat zur Übermittlung ähnlicher Informationen aus recht
lichen Gründen nicht in der Lage ist. 

(4) Die Übermittlung von Informationen kann abgelehnt 
werden, wenn sie zur Preisgabe eines Geschäfts-, Industrie- 
oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens führen 
oder wenn ihre Verbreitung gegen die öffentliche Ordnung ver
stoßen würde. 

(5) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die 
Gründe mit, die einer Gewährung der beantragten Amtshilfe 
entgegenstehen. Zu statistischen Zwecken informieren die zu
ständigen Behörden die Kommission einmal jährlich über die 
Arten der Gründe für Ablehnungen. 

(6) befinden oder sich auf Die Absätze 2, 3 oder 4 sind auf 
keinen Fall so auszulegen, dass die ersuchte Behörde die Ertei
lung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil die 
Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinsti
tut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder Eigen
tumsanteile an einer Person beziehen. 

Artikel 26 

Kosten 

Die Mitgliedstaaten verzichten gegenseitig auf alle Ansprüche 
auf Erstattung der Kosten, die sich aus der Durchführung dieser 
Verordnung ergeben, mit Ausnahme von Ansprüchen betreffend 
an Sachverständige gezahlte Vergütungen. 

Artikel 27 

Mindestbetrag 

(1) Für Amtshilfeersuchen kann eine Mindestschwelle fest
gelegt werden, die sich nach dem möglicherweise fälligen Ver
brauchsteuerbetrag richtet. 

(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Fest
legung der Mindestschwelle nach Absatz 1 erlassen.
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Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

Artikel 28 

Geheimhaltung, Datenschutz und Verwendung der im 
Rahmen dieser Verordnung übermittelten Informationen 

(1) Die Informationen, die gemäß dieser Verordnung von 
Mitgliedstaaten übermittelt oder eingeholt wurden, sowie alle 
Informationen, zu denen ein Beamter oder sonstiger Bediens
teter oder Auftragnehmer in Ausübung seiner Pflichten Zugang 
hatte, unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen den 
Schutz, den das Recht des Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für 
Informationen dieser Art gewährt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Information können für fol
gende Zwecke verwendet werden: 

a) die Festsetzung der Bemessungsgrundlage der Verbrauchsteu
ern; 

b) die Steuererhebung oder die Kontrolle der Verbrauchsteuern 
durch die Verwaltung; 

c) die Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Wa
ren; 

d) die Risikoanalyse im Bereich der Verbrauchsteuern; 

e) Ermittlungen im Bereich der Verbrauchsteuern; 

f) die Festsetzung anderer Steuern, Abgaben und Gebühren, die 
unter Artikel 2 der Richtlinie 2010/24/EU fallen. 

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der die Informatio
nen erteilt, gestattet allerdings, dass diese Informationen im er
suchenden Mitgliedstaat für andere Zwecke verwendet werden, 
wenn die Informationen nach den Rechtsvorschriften des er
suchten Mitgliedstaats dort für ähnliche Zwecke verwendet wer
den dürfen. 

Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen kön
nen, soweit dies nach nationalem Recht zulässig ist, unbescha
det des Artikels 1 Absatz 2 im Zusammenhang mit Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren verwendet werden, die Sanktionen 
wegen Nichtbeachtung der Steuergesetze zur Folge haben kön
nen; die Vorschriften über die Rechte der Beklagten und Zeugen 
in solchen Verfahren werden davon nicht berührt. 

(3) Ist die ersuchende Behörde der Auffassung, dass Informa
tionen, die ihr von der ersuchten Behörde erteilt wurden, für die 
zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats nützlich sein 
können, so kann sie der betreffenden Behörde diese Informatio
nen übermitteln. Sie setzt die ersuchte Behörde davon in Kennt
nis. 

Die ersuchte Behörde kann verfügen, dass die Übermittlung der 
Informationen an einen anderen Mitgliedstaat ihrer vorherigen 
Zustimmung bedarf. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 
Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung unterliegt den natio
nalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
95/46/EG. 

Zum Zweck der ordnungsgemäßen Anwendung der vorliegen
den Verordnung begrenzen die Mitgliedstaaten den Anwen
dungsbereich der in Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 
und Artikel 21 der Richtlinie 95/46/EG genannten Pflichten und 
Rechte auf das Maß, das erforderlich ist, um die in Artikel 13 
Absatz 1 Buchstabe e jener Richtlinie genannten Interessen zu 
schützen. Solche Beschränkungen müssen zu dem fraglichen 
Interesse in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

Artikel 29 

Zugang zu Informationen aufgrund einer Ermächtigung 
durch die Kommission 

Personen, die von der Kommission ordnungsgemäß ermächtigt 
wurden, kann in dem Umfang Zugang zu den Informationen 
nach Artikel 28 Absatz 4 gewährt werden, wie es für die Pflege, 
die Wartung und die Entwicklung des CCN/CSI-Netzes und den 
Betrieb des Zentralverzeichnisses erforderlich ist. 

Diese Personen unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Die der
art zugänglichen Informationen sind als personenbezogene Da
ten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 geschützt. 

Artikel 30 

Beweiskraft der erhaltenen Informationen 

Alle Berichte, Bescheinigungen und andere Dokumente oder 
beglaubigte Kopien oder Auszüge, die von der zuständigen Be
hörde eines Mitgliedstaats im Einklang mit dieser Verordnung 
an die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats über
mittelt wurden, können von den zuständigen Stellen dieses an
deren Mitgliedstaats in gleicher Weise als Beweismittel verwen
det werden wie entsprechende, von einer anderen inländischen 
Behörde dieses anderen Mitgliedstaats zur Verfügung gestellte 
Unterlagen. 

Artikel 31 

Pflicht zur Zusammenarbeit 

(1) Zur Durchführung dieser Verordnung treffen die Mitglied
staaten alle erforderlichen Maßnahmen, um 

a) zwischen den in den Artikeln 3 bis 5 genannten Behörden 
eine einwandfreie interne Koordinierung sicherzustellen; 

b) zwischen den Behörden, die zum Zweck der in Buchstabe a 
dieses Absatzes genannten Koordinierung ermächtigt sind, 
eine unmittelbare Zusammenarbeit herzustellen; 

c) ein reibungsloses Funktionieren des in dieser Verordnung 
vorgesehenen Informationsaustauschsystems zu gewährleis
ten.
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(2) Die Kommission übermittelt der zuständigen Behörde je
des Mitgliedstaats unverzüglich alle zur Gewährleistung der ord
nungsgemäßen Anwendung der Verbrauchsteuervorschriften er
forderlichen Informationen, die ihr erteilt werden und die sie 
erteilen kann. 

Artikel 32 

Beziehungen zu Drittländern 

(1) Eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die von ei
nem Drittland Informationen erhält, kann diese Informationen 
an die zuständigen Behörden eines jeglichen Mitgliedstaats, die 
möglicherweise an diesen Informationen interessiert sind, und 
insbesondere an die zuständigen Behörden, die diese Informa
tionen anfordern, weiterleiten, soweit Amtshilfevereinbarungen 
mit dem betreffenden Drittland dies zulassen. Diese Informatio
nen können außerdem im Interesse der Union für die Zwecke 
dieser Verordnung an die Kommission weitergeleitet werden. 

(2) Wenn sich das betreffende Drittland rechtlich verpflichtet 
hat, die Unterstützung zu leisten, die für den Nachweis der 
Rechtswidrigkeit von mutmaßlich gegen die Verbrauchsteuer
vorschriften verstoßenden Transaktionen erforderlich ist, kön
nen die nach Maßgabe dieser Verordnung eingeholten Informa
tionen mit Zustimmung der zuständigen Behörden, welche die 
Informationen übermittelt haben, und im Einklang mit ihren 
nationalen Vorschriften von der zuständigen Behörde eines Mit
gliedstaats an das Drittland im Einklang mit den nationalen 
Vorschriften dieses Mitgliedstaats hinsichtlich der Übermittlung 
persönlicher Daten an Drittländer zu dem Zweck der ordnungs
gemäßen Anwendung der im Drittland einschlägigen Verbrauch
steuern oder ähnlicher Steuern, Abgaben und Gebühren über
mittelt werden. 

Artikel 33 

Amtshilfe zugunsten von Wirtschaftsbeteiligten 

(1) Die Behörden eines Mitgliedstaats, in dem ein Versender 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren niedergelassen ist, können die
sem Unterstützung gewähren, falls der Versender keine Ein
gangsmeldung nach Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 
2008/118/EG, keine Ausfuhrmeldung nach Artikel 25 Absatz 
3 dieser Richtlinie oder in Fällen nach Artikel 33 Absatz 1 der 
genannten Richtlinie keine Kopie des in Artikel 34 der Richt
linie genannten Begleitdokuments erhalten hat. 

Die steuerlichen Pflichten des Versenders, dem Unterstützung 
gewährt wird, sind von einer solchen Unterstützung unberührt. 

(2) Gewährt ein Mitgliedstaat Unterstützung gemäß Absatz 1 
dieses Artikels und erachtet er es für notwendig, Informationen 
aus einem anderen Mitgliedstaat einzuholen, so sind diese In
formationen nach Maßgabe des Artikels 8 anzufordern. Der 
andere Mitgliedstaat kann die Einholung der erbetenen Informa
tionen verweigern, wenn der Versender nicht alle anderen ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft hat, um den Nach
weis zu erhalten, dass die Beförderung der verbrauchsteuer
pflichtigen Waren zwischen Mitgliedstaaten abgeschlossen wur
de. 

KAPITEL VI 

BEWERTUNG UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 34 

Bewertung der Regelungen, Erfassung von Betriebsdaten 
und Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen und be
werten die Anwendung der vorliegenden Verordnung. Hierzu 
fasst die Kommission regelmäßig die Erfahrungen der Mitglied
staaten zusammen, um die Handhabung des durch diese Ver
ordnung geschaffenen Systems zu verbessern. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Folgen
des: 

a) alle verfügbaren Informationen über ihre Erfahrungen mit 
der Anwendung der vorliegenden Verordnung, einschließlich 
aller zur ihrer Bewertung notwendigen statistischen Anga
ben; 

b) alle verfügbaren Informationen über die Methoden oder Ver
fahren, die tatsächlich oder vermutlich bei Verstößen gegen 
die Verbrauchsteuervorschriften angewandt wurden und da
bei Unzulänglichkeiten oder Lücken bei der Handhabung der 
in dieser Verordnung dargelegten Verfahren offenbart haben. 

Die Mitgliedstaaten können der Kommission zum Zweck der 
Bewertung der Wirksamkeit dieser Regelung der Zusammen
arbeit der Verwaltungsbehörden bei der Durchsetzung der An
wendung der Verbrauchsteuervorschriften und der Bekämpfung 
der Hinterziehung und Umgehung von Verbrauchsteuern alle 
sonstigen, nicht in Unterabsatz 1 genannten verfügbaren Infor
mationen mitteilen. 

Die Kommission leitet die von den Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen an die anderen betroffenen Mitgliedstaaten wei
ter. 

Die Pflicht zur Übermittlung von Informationen und statisti
schen Daten darf keine nicht vertretbare Erhöhung des Verwal
tungsaufwands mit sich bringen. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 28 darf die Kommission aus 
den vom EDV-gestützten System generierten Meldungen unmit
telbar Daten für diagnostische und statistische Zwecke extrahie
ren. 

(4) Die Informationen, die für die in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Zwecke von den Mitgliedstaaten übermittelt oder 
von der Kommission extrahiert werden, dürfen keine individu
ellen oder personenbezogenen Daten enthalten. 

(5) Die Kommission erlässt zum Zweck der Durchführung 
dieses Artikels Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der ein
schlägigen statistischen Daten, die von den Mitgliedstaaten über
mittelt werden, der Angaben, die von der Kommission extra
hiert werden können, und der statistischen Berichte, die von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten zu erstellen sind.
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Diese Durchführungsrechtsakte sind gemäß dem in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren zu erlassen. 

Artikel 35 

Verbrauchsteuerausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 43 Absatz 
1 der Richtlinie 2008/118/EG eingesetzten Verbrauchsteueraus
schuss unterstützt. Hierbei handelt es sich um einen Ausschuss 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 36 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 

Die Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach 
Maßgabe der im Anhang dieser Verordnung enthaltenen Ent
sprechungstabelle zu lesen. 

Artikel 37 

Berichterstattung an das Europäische Parlament und an den 
Rat 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
alle fünf Jahre Bericht über die Anwendung dieser Verordnung; 
dabei stützt sie sich insbesondere auf die von den Mitgliedstaa
ten übermittelten Informationen. 

Artikel 38 

Bilaterale Vereinbarungen 

Abgesehen von der Regelung von Einzelfällen unterrichten die 
zuständigen Behörden die Kommission unverzüglich über et
waige bilaterale Vereinbarungen in Bereichen, die unter diese 
Verordnung fallen. Die Kommission unterrichtet daraufhin die 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten. 

Artikel 39 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2012. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 2. Mai 2012. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

M. VESTAGER
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ANHANG 

Entsprechung zwischen der Verordnung (EG) Nr. 2073/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 389/2012 

Artikel der Verordnung (EG) 
Nr. 2073/2004 

Artikel der Verordnung (EU) 
Nr. 389/2012 

1 1 

2 2 

3 3, 4, 5, 6 

4 7 

5 8 

6 9 

7 7, 10 

8 11 

9 11 

10 11 

11 12 

12 13 

13 13 

14 14 

15 14 

16 14 

17 15 

18 15 

19 16 

Artikel der Verordnung (EG) 
Nr. 2073/2004 

Artikel der Verordnung (EU) 
Nr. 389/2012 

20 17 

21 18 

22 19, 20 

23 — 

24 33 

25 21 

26 34 

27 32 

28 9, 15, 16, 22 

29 23 

30 25, 27, 28 

31 28, 29, 32 

32 30 

33 31 

34 35 

35 37 

36 38 

37 39
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